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Einführende Bemerkungen 

 
Die von der IHK Reutlingen selbst entwickelten Angaben und Darstellungen beruhen auf den 
aktuellsten verfügbaren Datenbeständen des Statistischen Landesamtes und der Agentur für 
Arbeit.  
 
Hausinterne Erhebungen und Berechnungen sind als solche gekennzeichnet. 
 
Alle nicht hausinternen Datenquellen wurde als solche mit Quellenangabe gekennzeichnet. 

 
Die Gliederung des Verkehrsleitbildes der IHK Reutlingen entspricht den einschlägigen 
Qualitätsstandards des DIHK. 
 
 
 

Einleitung 
 

Die IHK Reutlingen verabschiedet gemäß den Qualitätsstandards des DIHK in unregelmäßigen 
Abständen (bei Bedarf) eine Fortschreibung ihres im Jahr 2004 erstmals erschienenen 
Verkehrsleitbildes. In den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2009 wurden Fortschreibungen des 
2004 erstellten Verkehrsleitbildes veröffentlicht. Die in der Zwischenzeit eingetretenen 
Veränderungen an der aktuellen Sachlage, vor allem aber die bevorstehende Erstellung des 
neuen Bundesverkehrswegeplanes machen eine umfangreiche Neubearbeitung des 
Verkehrsleitbildes nötig. Basis dieser Neubearbeitung sind die schon bekannten statistischen 
Grundlagen (Pendlerstatistik, Statistiken des Statistischen Landesamts Baden-Württembergs) 
aber auch neu erarbeitete Grundlagen wie die Verkehrsstudie in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln (2012), die IHK-eigene 
Verkehrsbefragung „Aufschreiben was stresst“ (2012), und Betrachtungen zur Nichtrealisierung 
von Infrastrukturprojekten mit der Hochschule Reutlingen (2014) und die aktuelle IHK-eigene 
Umfrage zum Flughafen Stuttgart (2015).  
 
Die im Verkehrsleitbild enthaltenen Verkehrspolitischen Positionen des Baden-
Württembergischen Industrie- und Handelskammertags sind vom Verkehrsausschuss und der 
Vollversammlung der IHK Reutlingen bereits als Handlungsgrundlage für verkehrspolitische 
Fragen verabschiedet worden. 
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1. Verkehrspolitische Grundsatzpositionen 
der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg 
  
Präambel 
Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) haben gemäß §1 Abs.1 IHKG die Aufgabe, 
das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres Bezirkes 
wahrzunehmen und für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken. Fragen 
der Mobilität von Personen und Gütern, also Fragen des Verkehrs berühren in 
besonderer Weise die Interessen der Wirtschaft. Die Gewährleistung einer 
bedarfsgerechten Mobilität schafft die grundlegenden Voraussetzungen für ein 
Funktionieren von Staat und Gesellschaft im Allgemeinen und Wirtschaft im 
Besonderen. Deshalb setzen sich die IHKs für angemessene Rahmenbedingungen 
(Ordnungspolitik) im Verkehr und für einen bedarfsgerechten Erhalt und Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur ein. Dabei geht es nicht nur um Rahmenbedingungen oder 
Infrastruktur innerhalb des jeweiligen IHK-Bezirks, sondern auch um deren Einbindung 
in die nationale und europäische Verkehrspolitik bzw. in großräumige Verkehrsnetze. 
Zur Durchsetzung dieser Interessen arbeiten die IHKs auf Landes- und Bundesebene 
sowie europaweit untereinander und mit Partnern eng zusammen. 
 
Die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg wollen mit den 
Verkehrspolitischen Grundsatzpositionen deutlich machen, in welchen Bereichen der 
Verkehrspolitik die Interessen der Wirtschaft, insbesondere der regionalen Wirtschaft, 
einer besonderen Berücksichtigung bedürfen. Daher sind die Grundsatzpositionen als 
Forderung an die Politik und insbesondere an die Verkehrspolitik, aber auch als 
Forderung an die planende, Gesetze vorbereitende und durchführende Verwaltung 
formuliert. Zudem sollen die Grundsatzpositionen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
für diese Themen genutzt werden. 
 
 
Forderungen der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg: 
 
1.1. Verkehrsinfrastruktur erhalten, ausbauen, optimieren und effizient nutzen 
 
1,1.1 Straße, Schiene, Wasserstraße, Luftverkehr bedarfsgerecht 

weiterentwickeln 
 
Für die exportorientierte Wirtschaft des Landes ist die verkehrliche Anbindung an 
überregionale, an europäische und weltweite Absatz- und Beschaffungsmärkte 
existenziell. Aber auch der intraregionale Warenaustausch, die Ver- und Entsorgung 
aller Wirtschafts- und Lebensbereiche, kann nur mit einer gut ausgebauten Infrastruktur 
bewältigt werden. Letzteres gilt auch für die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse der 
Menschen. Heute reichen die Kapazitäten auf vielen Verkehrswegen und in vielen 
Verkehrsknoten nicht mehr aus. 
 
Daher muss sich die Entwicklung der gesamten Verkehrsinfrastruktur über alle 
Verkehrsträger hinweg an den Bedürfnissen der Bürger und Unternehmen orientieren. 
Die Verkehrsinfrastruktur von Straße, Schiene, Wasserstraße und Luftverkehr als 
wichtiger Standortfaktor auf allen Ebenen muss auch zukünftig dem Bedarf 
entsprechend in gutem Zustand erhalten, ausgebaut und optimiert werden. Außerdem 
muss die vorhandene Infrastruktur durch innovative Instrumente besser ausgenutzt 
werden. 
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Die im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen Projekte des vordringlichen Bedarfs 
müssen zügig umgesetzt werden. Dabei sind zuerst die gravierenden Engpassstellen 
zu beseitigen. 
 
Die Leistungsfähigkeit von hoch belasteten Bundesfernstraßenabschnitten soll durch 
den Ausbau und die Vernetzung von Verkehrsmanagementsystemen erhöht und damit 
eine Verbesserung des Verkehrsflusses (Stauvermeidung) erreicht werden. Ein 
verbessertes Baustellenmanagement soll Staus vermeiden und die Effizienz des 
Bundesfernstraßennetzes steigern. Diese technologischen und organisatorischen 
Maßnahmen können einen Ausbau der Infrastruktur nicht ersetzen – ohne Ausbau 
leiten sie lediglich von Stau zu Stau. 
 
Trassenkonflikte zwischen Schienenpersonenverkehr und Schienengüterverkehr sollten 
dort, wo möglich, durch eine stärkere Entmischung reduziert werden.  
 
Baden-Württemberg muss sich kontinuierlich gegenüber den Bahnen des 
Personenfernverkehrs für eine attraktive Anbindung und Bedienung auf der Schiene 
einsetzen. 
 
Baden-Württemberg muss bei der Ausstattung mit Finanzmitteln für Verkehrsinfra-
strukturprojekte entsprechend seiner Wirtschaftskraft, seinem Motorisierungsgrad, 
seiner vergleichsweise schwierigen Topografie und seiner Bedeutung als Transitland 
besser gestellt werden als bisher. Stärker als bisher muss daher das Land seinen 
finanziellen Nachholbedarf im Verhältnis zu den anderen deutschen Flächenländern 
betonen. 
 
Auch in Baden-Württemberg muss die Verkehrsinfrastruktur im Hinblick auf das 
Verkehrswachstum bedarfsgerecht ausgebaut werden. Seitens des Landes sollte ein 
bedarfsgerechter Maßnahmenplan zum Generalverkehrsplan, der auch finanziell 
abgesichert ist, nach seiner Aufstellung kontinuierlich fortgeschrieben werden. Dabei 
sind auch Prioritäten festzulegen. 
 
Die staatlichen Verwaltungen sind effizient zu organisieren und gegebenenfalls zu 
optimieren. Die Wirtschaft fordert das Land auf zu prüfen, ob die Straßenbauverwaltung 
aus der Landesverwaltung herausgelöst und effizient als privatwirtschaftlich 
organisierter Landeseigenbetrieb organisiert werden kann, der wie ein moderner 
Dienstleister agiert und das Straßenbau-Know-How bündelt. 
 
Die weltweite Vernetzung unserer Wirtschaft erfordert den bedarfsgerechten Ausbau 
einer leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Luftverkehrs- und Hafeninfrastruktur in 
und auch außerhalb des Landes. Dazu sind geeignete Flächen in ausreichender 
Größenordnung zur Verfügung zu stellen und vorzuhalten. Bestehende Finanzhilfen 
sollen erhalten bleiben. Es darf keine Ausdehnung von Nutzungsrestriktionen geben, 
und es muss grundsätzlich möglich sein, bestehende Restriktionen an die tatsächliche 
Entwicklung des Verkehrs anzupassen und so die Infrastruktur optimal auszunutzen. 
 
Anlagen des Kombinierten Verkehrs, auch dezentrale Umschlaganlagen, werden von 
der Wirtschaft unterstützt und sollen daher von der Politik gefördert werden. 
 
Die Akzeptanz von Neu-, Ausbau- und Erweiterungsvorhaben bei Anwohnern und 
lokaler Politik ist von hoher Bedeutung. Um diese zu erreichen, müssen die Betroffenen 
vor Ort rechtzeitig und in verständlicher Weise in die Projektplanung einbezogen 
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werden. Die Bedürfnisse der verschiedenen Schutzgüter sind sorgfältig abzuwägen. Im 
Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren müssen entsprechende Anstrengungen zur 
Reduzierung von Lärm- und Umweltbelastung unternommen werden.  
 
Planungs-, Genehmigungs- und Rechtswegsverfahren können und müssen weiter 
gestrafft werden, ohne dabei wichtige Beteiligungsrechte der Betroffenen zu 
beschränken.  
 
Transeuropäische Verkehrsnetze (TEN) stärker fördern und schneller ausbauen 
 
Die wichtigsten transeuropäischen Verkehrsachsen und ihr Ausbaubedarf wurden von 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam definiert und für eine anteilige 
Finanzierung durch die Union vorgesehen. Doch der Ausbau bleibt sowohl auf den na-
tionalen als auch auf grenzüberschreitenden Abschnitten weit hinter den vorgesehenen 
Zeitplänen zurück. 
 
Die Kapazität der Verkehrsinfrastruktur ist EU-weit zügig an den wachsenden Verkehr 
anzupassen. Aufgrund der engen Verkehrsverflechtungen und der starken 
Exportorientierung Baden-Württembergs sind zahlreiche Maßnahmen innerhalb 
Deutschlands und Europas auch im Interesse des Landes umzusetzen. Um schneller 
zum Ziel einer zügigen Realisierung einzelner Projekte entlang der TEN-Achsen zu 
kommen, bedarf es einer Verbesserung der Schlagkraft bei der Umsetzung. Die EU-
Kommission sollte daher die Mitgliedstaaten auf politischer Ebene bestärken, Projekte, 
die für die Leistungsfähigkeit der Verkehrsnetze wichtig sind, zeitnah in Angriff zu 
nehmen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland soll sich im eigenen Interesse in Brüssel dafür 
einsetzen, dass die Mittel deutlich erhöht werden, die Transeuropäischen Netze mit EU-
Fördermitteln schneller als bisher ausgebaut werden und die vorgesehene Neu-
Ausrichtung der künftigen Leitlinien mit Fokussierung auf ein Kernnetz sowie zusätzlich 
die Knoten und Engpässe innerhalb eines Gesamtnetzes erfolgt, und verbindliche Ziele 
für die Mitgliedstaaten festgelegt werden. 
 
1.1.2 Mehr zusätzliche Lkw-Parkplätze an Autobahnen bereitstellen 
 
Nach einer Erhebung des Bundesverkehrsministeriums fehlen bis 2015 fast 3000 Lkw-
Stellplätze an den Rastplätzen und Parkflächen allein entlang der Autobahnen in Ba-
den-Württemberg. Dies führt immer wieder dazu, dass Lkw-Fahrer keine ausgewiese-
nen Stellplätze mehr finden und ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht 
einhalten können oder Wohn- und Gewerbegebiete entlang der Autobahnen mit Park-
suchverkehr belasten und dort auch parken. 
 
Die Bundespolitik ist aufgefordert, die vorgesehenen Mittel für den Ausbau von 
Stellplätzen, die für Lkw geeignet sind, zu erhöhen. Es müssen zeitnah deutlich mehr 
als die bisher geplanten 1700 zusätzlichen Stellplätze in Baden-Württemberg 
insbesondere an Autobahnen aber auch an viel befahrenen Bundesstraßen geschaffen 
werden. 
 
Auf kommunaler Ebene ist zum einen die Ausweisung geeigneter Flächen für Park- und 
Rastanlagen, zum anderen die Bereitstellung sicherer Lkw-Abstellflächen und wo 
sinnvoll und möglich von Autohöfen zu fördern. 
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1.1.3 Logistische Flächen langfristig sichern 
 
Nicht nur die Verkehrswege, sondern auch die Verkehrsknoten weisen Kapazitätseng-
pässe auf. Die Wirtschaft ist auf Planungssicherheit an ihrem Standort angewiesen. 
Gerade der Ausbau der Knoten verlangt daher von Kommunen wie von Logistik-
Dienstleistern ein gemeinsames Vorgehen zur Zukunftssicherung. 
 
Die Wirtschaft fordert die langfristige Sicherung von Flächen für die logistischen Knoten 
im Land. Dazu zählen die Eisenbahnknoten sowie insbesondere die Häfen. Die 
kommunale Planung muss frühzeitig Bedarfe ermitteln und in Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen umsetzen. Auch für Konversionsflächen sind vorausschauende 
Konzepte der Gewerbeentwicklung zu erarbeiten. 
 
Nicht-gewerbliche oder nicht kompatible Nutzungen in logistik-affinen Gebieten 
erzeugen bei knappen Flächen Druck auf bestehende Unternehmen und sind deshalb 
in diesen Gebieten grundsätzlich abzulehnen. Auf die Ausweisung von Wohngebieten in 
direkter Nachbarschaft ist zu verzichten. 
 
Gewerbegebiete und logistische Flächen müssen verkehrlich gut angebunden werden. 
Auch bei bereits bestehenden Ansiedlungen ist die Erschließung zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. 
 
Auf kommunaler Ebene müssen die kommunikativen Anstrengungen gegenüber den 
Entscheidungsträgern und Verantwortlichen sowie den Bürgern zur Verbesserung des 
Images der Logistik-Dienstleister vorangetrieben werden. Politik und Verwaltung 
müssen den Erhalt und wo notwendig auch den Ausbau der Infrastruktur ermöglichen 
und in der Raumplanung bzw. Flächennutzungsplanung berücksichtigen. 
 
1.1.4 Vordringliche Verkehrsinfrastruktur-Maßnahmen im Land 
 
Die Wirtschaft hält die in der beigefügten Aufstellung genannten Maßnahmen für 
vordringlich (siehe Anhang). Doch auch darüber hinausgehende Maßnahmen, die die 
Wirtschaft  in großräumige Verkehrsnetze einbinden oder an wichtige Verkehrs- und 
Umschlagknoten, z. B. die Nordseehäfen, anschließen, werden unterstützt. 
 
 
1.2. Finanzierung verstärken und verstetigen 
 
1.2.1 Infrastrukturfinanzierung deutlich aufstocken und verstetigen 
 
Die Schaffung von Verkehrsinfrastruktur gehört zur Daseinsvorsorge des Staates. 
Daher muss der Staat auch in Zukunft die Verantwortung für die Verkehrsinfrastruktur 
tragen. Der Staat nimmt deutlich mehr an Verkehrssteuern und Abgaben ein, als er an 
Investitionen für den Verkehr im Allgemeinen und den Straßenverkehr im Besonderen 
ausgibt. Diese unzureichenden Finanzmittel führen zu Kapazitätsengpässen, schlech-
ten Erhaltungszuständen sowie suboptimaler Auslastung der Infrastruktur.  
Staus und Behinderungen auf der Straße oder Leistungseinschränkungen bei der Bahn, 
die die Wirtschaft kostenmäßig sehr belasten, sind die Folge.  
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Bundesfernstraßenfinanzierung von Haushaltsschwankungen abkoppeln 
 
Die Sicherstellung eines leistungsfähigen Fernstraßennetzes setzt voraus, dass Ver-
kehrsinvestitionen verstärkt, verstetigt und langfristig gesichert werden. 
 
Die langfristige Sicherstellung der Fernstraßenfinanzierung hat Priorität. Sollte der Bund 
nicht bereit sein, ausreichende Finanzmittel aus dem Haushalt bereitzustellen, ist der 
Wechsel von der Haushalts-  hin zur Nutzerfinanzierung grundsätzlich richtig. Dies 
funktioniert am besten im Rahmen eines geschlossenen Finanzierungskreislaufs. In 
einem ersten Schritt sind die gesamten Netto-Einnahmen aus der Lkw-Maut der 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) zuzuweisen. Diese Mittel haben 
ausschließlich dem Erhalt, dem Aus- und Neubau der Bundesfernstraßen, sowie 
innovativen Maßnahmen zur Leistungssteigerung zu dienen. Damit keine 
Finanzierungslücke entsteht, soll die VIFG zusätzlich aus dem Bundeshaushalt einen 
bedarfsgerechten und zweckgebundenen Teil der Energiesteuer auf Kraftstoffe 
zugewiesen erhalten. 
 
Die Wirtschaft begrüßt es, dass der Verkehrshaushalt seit 2011 bereits eine 
entsprechende Umstrukturierung (Einstieg in den Finanzierungskreislauf) vorsieht. 
Noch wird die Fernstraßenfinanzierung damit nicht völlig von der Kassenlage des 
Staates abgekoppelt sein, aber ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur reinen 
Nutzerfinanzierung ist damit erreicht. 
 
Erst mit dem Modell einer Nutzungsgebühr für alle Fernstraßennutzer würde die 
Voraussetzung dafür geschaffen, dass Finanzmittel für den Fernstraßenbau 
vollkommen unabhängig von der Lage des allgemeinen Staatshaushalts zur Verfügung 
stünden und ein echter, eigenständiger Finanzierungskreislauf hergestellt wäre. Auch 
bei diesem zweiten Schritt zur langfristigen Sicherstellung der Fernstraßenfinanzierung 
müssten die Mittel aus dieser Gebühr in vollem Umfang für Unterhalt, Instandsetzung 
und Investitionen in die Fernstraßen verwendet werden (strenge Zweckbindung). Das 
ist zwingende Bedingung für eine Zustimmung der Wirtschaft und müsste seitens der 
Politik garantiert werden. Eine Kompensation der Mehrbelastungen durch eine parallele 
Absenkung der verkehrsbezogenen Steuern, zumindest in Höhe der frei werdenden 
allgemeinen Haushaltsmittel, ist zwar denkbar, scheint aber nach Einschätzung von 
Verkehrsexperten und Finanzpolitikern zur langfristigen Entlastung kaum praktikabel 
und politisch nicht durchsetzbar. Dennoch ist die Politik aufgefordert, zumindest eine 
Teilkompensation der Belastungen für die Autofahrer, die durch die Einführung von 
Nutzungsgebühren entstehen, zu prüfen.  

 
Auch sollten der VIFG weitere Kompetenzen für Planung, Bau, Betrieb und 
Instandsetzung der Straßeninfrastruktur sowie Erhebung und Verwaltung der 
Einnahmen übertragen werden. Um eine Lösung komplett außerhalb des 
Bundeshaushalts zu realisieren, sind aber voraussichtlich verfassungsändernde 
Mehrheiten erforderlich.  
 
Die Struktur und Organisation der Straßenbauverwaltung ist weiter zu entwickeln und 
anzupassen. Gegebenenfalls können auch privatwirtschaftlich agierende Unternehmen 
das Fernstraßennetz in staatlichem Auftrag bauen und betreiben. 
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Der prioritäre Ausbau überlasteter Verkehrsachsen ist zügig umzusetzen. Auch im 
nachgelagerten Netz besteht erheblicher Nachholbedarf. Einzelprojekte müssen 
anhand ihrer Wirkung auf die Leistungsfähigkeit von Verkehrsnetzen insgesamt beurteilt 
werden. Der Bund muss dafür eine Bestandsaufnahme machen, den Ausbaubedarf für 
die Hauptverkehrsachsen bei Straße, Schiene und Wasserstraße definieren und einen 
verbindlichen Zeitplan für ihre Umsetzung erarbeiten. 
 
Bis zur konsequenten Umstellung auf die Nutzerfinanzierung für alle sollte für den 
Verkehr mit schweren Lkw das eingeführte derzeitige Modell einer streckenabhängigen 
Maut auf Autobahnen und wenigen Bundesstraßenabschnitten beibehalten werden. Die 
Ausdehnung der Lkw-Maut auf weitere vierspurige Bundesstraßen lehnt die Wirtschaft 
dagegen ab, da Bundesstraßen für viele Unternehmen eine Erschließungsfunktion für 
den Betriebsstandort haben. Werden sie nutzungsabhängig bemautet, führt jede Fahrt 
vor allem im Regionalverkehr zu Mehrkosten. Eine Bemautung wird im Regionalverkehr 
außerdem zu Mautausweichverkehren auf das nachfolgende Straßennetz – die Landes- 
und Kreisstraßen – führen.  
 
Bundesschienenwege- und Bundeswasserstraßenfinanzierung verstetigen 
 
Schienen- und Wasserwege werden absehbar nicht in der Lage sein, allein über Nut-
zungsgebühren Ausbau und Instandhaltung zu sichern.  
 
Damit der aus Sicht der Wirtschaft erforderliche Ausbau und die Erhaltung gesichert 
werden können, muss die Infrastruktur in der Verantwortung des Staates verbleiben. 
 
Die Bundesschienenwege und Bundeswasserstraßen müssen zukünftig bedarfsgerecht 
mit Finanzmitteln aus dem allgemeinen Bundeshaushalt ausgestattet werden. Die 
derzeitige Mittelausstattung muss erhöht werden. 
 
1.2.2 Finanzierung des ÖPNV sichern 
 
Der ÖPNV wird aus Gründen der Daseinsvorsorge nur teilweise durch 
Fahrgeldeinnahmen finanziert, leistet aber einen wichtigen Beitrag zur Mobilität für alle 
sowie zur Entlastung der Straßen. Insbesondere der Stadtverkehr kann ohne einen 
leistungsfähigen ÖPNV nicht bewältigt werden.  
 
Der fehlende Differenzbetrag zur Sicherung von Investitionen und Betrieb des ÖPNV ist 
durch öffentliche Mittel aufzubringen.  
 
Auch muss das Land sicherstellen, dass bei der Neuregelung der Gemeindever-
kehrsfinanzierung des Landes ab 2014 die Investitionsmittel nicht verringert werden und 
weiterhin zweckgebunden in den ÖPNV fließen. Außerdem läuft 2019 das 
Bundesprogramm der Gemeindeverkehrsfinanzierung aus. Die Industrie- und 
Handelskammern unterstützen die Bemühungen des Landes, frühzeitig eine 
Anschlussfinanzierung in gleichem Umfang sicherzustellen; auch der Bund sollte 
weiterhin seinen Beitrag zum Erhalt eines hochwertigen ÖPNV erbringen. 
 
Die Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs auf Schiene und Straße ist immer 
wieder zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Hierzu sind seitens der 
öffentlichen Hand angemessene Mittel bereit zu stellen. 
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1.2.3 Finanzierung des kommunalen Straßenbaus sichern 
 
Auch Investitionen in den kommunalen Straßenbau werden von den Regelungen zur 
Gemeindeverkehrsfinanzierung des Landes erfasst. Das kommunale Straßennetz erfüllt 
eine wichtige Rolle für die Anbindung und Erreichbarkeit der Unternehmen.  
 
Sowohl für den kommunalen Straßen- und Radwegebau als auch für den ÖPNV 
müssen künftig ausreichend investive Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt 
werden. Dabei dürfen die heute schon knappen Mittel für den kommunalen Straßenbau 
nicht zurückgefahren werden. 
 
 
1.3. Rahmenbedingungen für den Verkehrsmarkt verbessern 
 
1.3.1 EU-Verkehrspolitik muss Wirtschaftswachstum durch Wettbewerb fördern 
 
Die europäische Verkehrspolitik ist in jüngerer Vergangenheit überwiegend durch Vor-
schläge zur Vermeidung, Verlagerung und Verteuerung des Straßen- und Luftverkehrs 
geprägt, wie beispielsweise die geplante Einbeziehung des Luftverkehrs in den Emissi-
onshandel und die Anlastung externer Kosten des Straßengüterverkehrs. Doch Maß-
nahmen zur Vermeidung von Verkehr und Versäumnisse beim Ausbau der Infrastruktur 
führen zu längeren Transportzeiten, geringerer Zuverlässigkeit und erhöhten Kosten, zu 
Umweltbeeinträchtigungen und belasten arbeitsteilige Volkswirtschaften wie 
Deutschland stark. Dort, wo die EU dagegen für weniger Dirigismus und mehr Wettbe-
werb eintritt, nämlich auf der Schiene, wird der Netzzugang faktisch durch einzelne 
Nationalstaaten behindert. 
 
Unbestritten muss auch der Verkehr und damit die Verkehrspolitik einen Beitrag zur 
Verminderung von Schadstoff-, Klimagas- und Lärmemissionen leisten. Neue 
Fahrzeugtechnologien sollen daher gefördert und voran gebracht werden, statt dem 
Verkehr externe Kosten wie z. B. fiktive Stau-, Lärm- und Umweltkosten anzulasten. 
Auch im Schienengüterverkehr gilt es, durch innovative Technologien, sowohl am 
Fahrzeug als auch am Fahrweg, Lärm zu mindern und Preissysteme zu entwickeln, die 
das Bestreben um aktive Lärmminderung am Fahrzeug fördern. Falls es zur Anlastung 
externer Kosten kommt, darf dies nicht wettbewerbsverzerrend geschehen. Auch sollten 
hieraus generierte zusätzliche Mittel zweckgebunden in Maßnahmen zur Beseitigung 
oder Vermeidung externer Kosten fließen. So würde auch der beschleunigte Ausbau 
der Infrastruktur zu weniger Stau, Lärm und Umweltbelastung führen. 
 
Verkehrspolitische Maßnahmen im Luftverkehr und in der Seeschifffahrt sind auf 
internationaler Ebene abzustimmen. Eine Schwächung der globalen 
Wettbewerbsposition der EU-Fluggesellschaften und Reeder durch Alleingänge der EU 
darf es nicht geben. 
 
Weiter muss sich die EU-Kommission verstärkt um Durchsetzung eines fairen 
Wettbewerbs auf der Schiene in allen EU-Staaten bemühen. 
 
Einschränkungen des freien Warenverkehrs auf der Straße durch einzelne Staaten, z. 
B. über sektorale Fahrverbote, die sich auf Warengruppen beziehen, durch generelle 
Nachtfahrverbote für Lkw sowie Kontingentierungen für Lkw-Durchfahrten, muss die 
EU-Kommission entschieden entgegentreten. 
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1.3.2 Wettbewerb auf der Schiene stärken 
 
Noch immer gibt es Staaten innerhalb der Europäischen Union, die nur rein formal, 
jedoch nicht de facto einen freien Marktzugang für ausländische 
Eisenbahnunternehmen geschaffen haben. Hier müssen Landes- und Bundesregierung 
auf Ebene der EU weitere Anstrengungen unternehmen, um die bestehenden 
rechtlichen Vorgaben einheitlich durchzusetzen und somit den freien Zugang in die 
europäischen Märkte sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für die Marktöffnung im 
Personenverkehr, die betriebliche und technische Harmonisierung der eingesetzten 
Fahrzeuge und Aspekte bezüglich der Qualifikation des eingesetzten Personals. 
 
Die Bahnreform in Deutschland muss fortgesetzt werden. Als nächster Schritt sollte 
eine Privatisierung der Verkehrs- und Logistiksparten der DB AG anstehen, sobald dies 
der Kapitalmarkt zulässt. Aus Sicht der Wirtschaft sollte das Schienennetz dagegen in 
staatlicher Verantwortung bleiben. Der diskriminierungsfreie Zugang zum Schienennetz 
und den Stationen muss gewährleistet werden. Die Ausgestaltung der Preise für die 
Nutzung von Trassen und Stationen darf nicht einer reinen Gewinnorientierung 
untergeordnet werden, sondern ist weiterhin als Staatsaufgabe anzusehen.  
 
Europaweit ist eine Trennung von Netz und Betrieb der Bahnen, d. h. eine völlige 
Entflechtung, anzustreben. 
 
1.3.3 „Grüne Welle“ für grenzüberschreitende Schienengüterverkehre einführen 
 
Damit die Schiene ihre Wettbewerbsvorteile auf großen Transportentfernungen 
grenzüberschreitend überhaupt nutzen kann, müssen Staaten, Netz- und 
Eisenbahngesellschaften verpflichtet werden, die Zugleit- und Sicherheits- sowie 
Stromsysteme europaweit zu vereinheitlichen. Zulassungsverfahren für Lokomotiven 
und rollendes Material müssen vereinfacht und zeitlich verkürzt werden und dürfen 
keine indirekte Marktzugangsbarriere darstellen. Grenzüberschreitender 
Schienengüterverkehr muss zuverlässiger werden, insbesondere hinsichtlich 
Zugüberwachung und Ankunftszeiten. 
 
Der in der EU-Verordnung (KOM (2008) 852) vorgesehene absolute Vorrang des 
internationalen Schienengüterverkehrs vor anderen Verkehren auf der Schiene sollte, 
nach Auffassung der Wirtschaft, gewachsene Taktverkehre des Personenverkehrs 
angemessen berücksichtigen.  
 
1.3.4 Leistungsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewahren 
 
Am 01.01.2013 trat das neue Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Kraft - ein 
nationaler Rechtsrahmen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der mit 
dem neuen EU-Recht konform ist und zugleich den Vorrang unternehmerisch und auf 
den Wettbewerb ausgerichteter Verkehre gegenüber einem staatlich organisierten 
ÖPNV erhalten soll.  
 
Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) soll sicherstellen, dass die Betreibervielfalt 
im Busgewerbe als Voraussetzung für einen dauerhaften Wettbewerb im ÖPNV 
erhalten bleibt. ÖPNV-Oligopole, wie sie sich in anderen EU-Staaten bereits 
herausgebildet haben, müssen verhindert werden, damit es nicht zu einer Schwächung 
des Wettbewerbs und damit zu Mehrkosten für Aufgabenträger und Fahrgäste kommt. 
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Die Wirtschaft sieht in einem unternehmerisch initiierten und verantworteten ÖPNV die 
Basis für einen kundenfreundlichen, effizienten und zukunftsfähigen Nahverkehr. Damit 
dies gesichert bleibt, sollen die Verkehrsunternehmen bei der Weiterentwicklung des 
Nahverkehrs in den Nahverkehrsplänen durch die Aufgabenträger verbindlich 
miteinbezogen werden. In den Nahverkehrsplänen sollen sowohl verbindliche Ziele als 
auch weitere Grundsätze festgeschrieben werden, um die Aussagekraft der 
Nahverkehrspläne zu stärken und ihre Wirkung zu konkretisieren, und so für die 
Unternehmen eine verlässliche Planungsgrundlage zu schaffen. 
 
Die von den Verkehrsunternehmen auf Basis von beantragten Genehmigungen er-
brachten kommerziellen Linienverkehre müssen gegenüber anderen Anforderungen 
Vorrang haben. Die EU-Verordnung 1370/2007 steht diesem Grundsatz nicht entgegen, 
da sich diese nur auf Verkehrsleistungen bezieht, die nicht kommerziell erbracht 
werden. Ausgleichsmittel für die Schüler- und Schwerbehindertenbeförderung 
widersprechen nicht diesem Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit. Dies wurde bei der 
Novellierung des PBefG klargestellt. Auch wurde im neuen PBefG eine Ermächtigung 
zugunsten der Aufgabenträger vorgesehen, so genannte „allgemeine Vorschriften“ im 
Sinne der EU-Verordnung 1370/2007 zu erlassen, deren Ausgleich dann nicht der 
Kommerzialität eines Verkehrs widerspricht. Dies sollte auch für Verbundtarife innerhalb 
von Verkehrsverbünden genutzt werden. 
 
Soweit es zu Ausschreibungen von Nahverkehrsleistungen kommt, sind diese hin-
sichtlich ihres zeitlichen Vorlaufs, der Losgrößen und der Laufzeit so zu gestalten, dass 
interessierte mittelständische Unternehmen reelle Chancen haben. Das novellierte 
PBefG greift dies auf, indem es die angemessene Berücksichtigung mittelständischer 
Interessen fordert. Die erleichterten Vergabemöglichkeiten unterhalb der 
Schwellenwerte laut EU-Verordnung sollten daher genutzt werden. 
 
Bei der Gestaltung von Linienbündeln sollte der Aufgabenträger auch die Kompetenzen 
und Interessenlage mittelständischer Verkehrsunternehmen mit einbeziehen. Inhouse-
Vergaben an kommunale Eigenbetriebe sollen in Anlehnung an die EuGH-
Rechtsprechung auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Kundenfreundlichkeit des 
ÖPNV ist durch die Vereinfachung von ÖPNV-Tarifen und die Unterstützung von 
verbundübergreifenden Tarifen zu fördern. 
 
1.3.5 Nationale Fernbusverkehre mittelstandsfreundlich ausgestalten 

 
Seit dem 01.01.2013 sind auch nationale Fernbusverkehre mit Start- und Zielpunkt 
innerhalb Deutschlands zugelassen.  
 
Die Wirtschaft  unterstützt die Liberalisierung des nationalen Fernbusverkehrs. Der 
Rechtsrahmen ist so auszugestalten, dass auch mittelständische Unternehmen reelle 
Chancen auf einen Markteintritt erhalten. Analog dem öffentlichen Busverkehr sollten 
vergleichbare Regelungen und Standards gesetzt werden.  
 
1.3.6 Innovative Nutzfahrzeuge entwickeln, erproben und zulassen 
 
Die Zulassung innovativer Nutzfahrzeuge beispielsweise mit neuen Lkw-Maßen und -
Gewichten kann ein Beitrag zur effizienteren Nutzung der bestehenden Infrastruktur und 
zur Entlastung der Umwelt und des Straßennetzes auf bestimmten Abschnitten, z. B. im 
Pendelverkehr zwischen Produktionsstätten oder Verteilerknoten oder Umschlag- und 
Verladezentren des kombinierten Verkehrs sein.  
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Voraussetzung ist, dass die Infrastruktur für höhere Maße und Gewichte geeignet ist  
und Fahrzeugtechnik sowie Fahrerqualifizierung angepasst werden.  
 
Die Wirtschaft spricht sich dafür aus, auf ausgewählten Relationen Pilotprojekte mit 
interessierten Unternehmen durchzuführen und nach deren Auswertung über die 
dauerhafte Zulassung zu entscheiden. Auch Produktions- und Logistikstandorte abseits 
von Autobahnen müssen von effizienteren Fahrzeugkonzepten profitieren können. Die 
Länder sollen kurzfristig weitere Feldversuche für den Einsatz überlanger Lkw mit 
erhöhtem Gesamtgewicht zulassen.  
 
Ein nicht ausgeschöpftes Potenzial liegt bei den Nutzfahrzeugen in der Aerodynamik. 
Dies liegt vor allem an den gesetzlichen Längenvorgaben. Die Wirtschaft spricht sich 
dafür aus, Anpassungen an den Längenvorgaben zugunsten einer verbesserten 
Aerodynamik bei Nutzfahrzeugen zuzulassen. 
 
1.3.7 Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten 
 
Die Wirtschaft fordert, alle Regelungen und Maßnahmen zu unterlassen, die sich 
negativ auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auswirken können. Dazu 
gehören insbesondere generelle Lkw-Überholverbote und starre 
Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen sowie Lkw-Durchfahrtsverbote, die zu 
Ausweich- und Umwegverkehren führen. 
 
Die zeitweise Mitnutzung von Standstreifen auf den Autobahnen ist auf geeigneten 
Abschnitten zu prüfen, wenn dies der Verflüssigung des Verkehrs dient. 
 
Der Einsatz von Verkehrstelematik ist zu verstärken und weiterzuentwickeln. 
 
Der Winterdienst auf öffentlichen Straßen muss nach bundesweit einheitlichen Mindest-
Standards erfolgen und durch Einsatz modernster Technik deutlich verbessert werden. 
Auch bei widrigen Witterungsverhältnissen, gerade im Winter, muss ein angemessener 
Verkehrsfluss gewährleistet sein. 
 
1.3.8 Fahrzeugtechnik und Fahrerqualifizierung anpassen 
 
An die Fahrzeuge im Straßenverkehr werden künftig gesteigerte Anforderungen ge-
genüber dem Status Quo gestellt werden. Dies betrifft insbesondere Einrichtungen der 
aktiven und passiven Sicherheit an den Fahrzeugen, z. B. Not-Bremssysteme, Spuras-
sistent, Fahrerwarnsysteme. Infolgedessen werden zusätzliche Schulungs- und Aus-
bildungsanforderungen an die Fahrer gestellt. Viele Unternehmen leisten bereits ihren 
Beitrag durch eigene Schulungsmaßnahmen. 
 
Die Wirtschaft fordert die Politik auf, aus den Harmonisierungsmitteln weiterhin Gelder 
für die Qualifizierung der Fahrer bereitzustellen. 
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1.3.9 Gefahrguttransportrecht wirtschaftsfreundlicher ausgestalten 
 
Die Rechtsetzung im Gefahrguttransportrecht wird trotz fortschreitender Harmonisie-
rung für die betroffene Wirtschaft seit vielen Jahren immer umfangreicher, komplexer 
und undurchsichtiger. Zusätzlich führen laufende Änderungen selbst bei Fachleuten und 
dem Überwachungspersonal zu erheblichen Problemen bei der Auslegung und beim 
Vollzug in der betrieblichen Praxis.  
 
Die Wirtschaft fordert deshalb eine praxisgerechte, wirtschaftsfreundliche und ver-
ständliche Ausgestaltung der Gefahrguttransportvorschriften. 
 
 
1.4. Stadtverkehr wirtschaftsfreundlich gestalten 
 
1.4.1 Wirtschaftliche Belange im Stadtverkehr berücksichtigen 
 
Die Innenstädte sind als attraktives Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Erlebnisumfeld zu 
erhalten. Dazu gehört die Schaffung von ausreichend zentrumsnahem Parkraum für 
Pkw und Reisebusse ebenso wie die Anlage von Park & Ride-Anlagen sowie die gute 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. 
 
Die Kommunen sind aufgefordert, die Installation von Verkehrsleitsystemen und 
dynamischen Parkleitsystemen zu prüfen. 
 
Die Nutzung des ÖPNV zur Erreichung der Innenstädte ist zu fördern. 
 
Zeitliche und räumliche Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV sollen an 
geeigneten Stellen geprüft und umgesetzt werden. 
 
Dort, wo der Durchgangsverkehr aus den Innenstädten herausgehalten werden soll, ist 
vorrangig auf Umgehungsstraßen zu setzen. Tempo 30-Zonen auf 
Ortsdurchfahrtsstraßen, eingebaute Hindernisse und Lkw-Durchfahrtsverbote sind nach 
Meinung der Wirtschaft kein Ersatz für eine Umgehung oder ein schlüssiges 
Verkehrskonzept, da sonst der Verkehr nur auf andere Straßen verdrängt wird. 
 
„Straßenraum für alle“ - Konzepte („Shared-space“),  die auf ein gleichrangiges 
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer setzen und dies auch in der Gestaltung des 
öffentlichen Verkehrsraums deutlich machen, müssen im konkreten Fall kritisch 
untersucht werden und dürfen nur in geeigneten Bereichen umgesetzt werden. 
 
Maßnahmen, die den motorisierten Individualverkehr bewusst unattraktiv gestalten und 
verdrängen sollen, werden von der Wirtschaft abgelehnt. Dies gilt vor allem dann, wenn 
sie mit einem Attraktivitätsverlust der Innenstädte insgesamt und höherer 
Umweltbelastung durch Staus sowie Umwegverkehre einhergehen. Grundsätzlich soll 
ein flüssiger Verkehrsablauf gefördert werden. 
 
Die Wirtschaft hält neue, innovative Nahmobilitätskonzepte, die den Standort 
„Innenstadt“ stärken, für erwägenswert. 
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Bei Maßnahmen zur Emissions- und Lärmminderung müssen die Kosten in einem 
angemessenen Verhältnis zur Reduzierung der Belastung stehen und die Belange des 
Verkehrs und der gewerblichen Wirtschaft beachtet werden. Es muss der Grundsatz 
gelten: Anreize statt Verbote! Restriktive Zugangsregelungen zum innerstädtischen 
Verkehr sind keine geeigneten Mittel, den städtischen Verkehr nachhaltig zu gestalten. 
Um Lärm und Abgase an der Quelle zu vermindern, liefert die Wirtschaft mit immer 
sparsameren, saubereren und leiseren Fahrzeigen einen wichtigen Beitrag. 
 
„Lkw-Durchfahrtsverbote“ in den Innenstädten zur Reduktion von Luftschadstoff- und 
Lärmemissionen setzen falsche Signale, da alle Fahrzeuge ab einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen – auch die umweltfreundlichsten – betroffen sind. Die 
Wirksamkeit dieser Fahrverbote auf die Umwelt ist in der Regel gering, die 
Umwegverkehre nehmen stark zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
betroffenen Unternehmen sind hoch. Die Wirtschaft lehnt diese Maßnahme daher ab. 
 
Citylogistik-Konzepte wurden in Deutschland und im Ausland vielfach getestet, hatten 
aber auf Dauer keinen Bestand, wenn sie an den Bedürfnissen der Unternehmen vorbei 
gingen. Die Wirtschaft lehnt eine verpflichtende Teilnahme an Citylogistik-Konzepten 
daher ab. 
 
Die Auswirkung von Umweltzonen auf die Reduzierung der Emissionen in den 
Innenstädten ist gering. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Umweltzonen die 
langfristig sinnvolle Umrüstung der Fahrzeugflotten beschleunigt haben. Die Wirtschaft 
spricht sich allerdings dagegen aus, entgegen der ursprünglichen, vom Land 
beschlossenen Planung die Verschärfung der Regelung in einzelnen Städten 
vorzuziehen. Darüber hinaus sind die Umweltzonen in Baden-Württemberg zur 
Vermeidung eines „Flickenteppichs“ zu vereinheitlichen. Außerdem soll sich das Land 
dafür einsetzen, dass bundesweit eine einheitliche Regelung gefunden wird. 
 
Die Einführung einer City-Maut, die weiteren Verkehrsrestriktionen und der Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens in den Innenstädten dienen soll, wird von der Wirtschaft 
grundsätzlich abgelehnt. Dies würde den Standort „Innenstadt“ gegenüber der „grünen 
Wiese“ weiter schwächen. 
 
1.4.2 Fahrradverkehr und Mobilitätsmanagement fördern 
 
Das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel ist zu fördern und auch sein Nutzen 
innerhalb von betrieblichem Mobilitätsmanagement für Unternehmen herauszustellen.  
 
Die Sicherheit von Passanten, des öffentlichen Personenverkehrs und des 
Individualverkehrs darf nicht durch Sonderregelungen für den Fahrradverkehr gefährdet 
werden. 
 
Die Wirtschaft spricht sich gegen den Rückbau von stark befahrenen Straßen zugun-
sten von Radwegen aus, insbesondere, wenn es alternative Möglichkeiten für die 
Routenwahl der Radfahrer gibt. 
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1.5. Forderungen der Industrie- und Handelskammern zum Ausbau wichtiger  
 Verkehrswege, insbesondere 
 
Bundesfernstraßen 
 

 A 5: durchgehend sechsstreifiger Ausbau von Darmstadt bis Basel mit direkter 
Anbindung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden 

 A 6: durchgehend sechsstreifiger Ausbau von Saarbrücken über AK Walldorf und  
AK Weinsberg bis Nürnberg 

 A 8: durchgehend sechsstreifiger Ausbau von Karlsruhe bis Ulm 

 A 81: sechsstreifiger Ausbau mit Überdeckelung zwischen Böblingen und 
Sindelfingen 

 A 81 bei Ludwigsburg: achtstreifiger Ausbau zwischen Stuttgart-Zuffenhausen 
und Mundelsheim  

 A 98: Aus- und Weiterbau 

 B 10: Neubau im Filstal zwischen Süßen und Geislingen 

 B 29: durchgehend vierstreifiger Ausbau nebst Ortsumfahrungen im Anschluss 
an die Ortsumfahrung Schwäbisch Gmünd bis Aalen-Essingen sowie 
dreistreifiger Ausbau zwischen Aalen und Nördlingen 

 B 30: Aus- und Neubau zwischen Biberach und Friedrichshafen als 
leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung 

 B 31 / B 311: Aus- und Neubau zwischen Freiburg und Ulm bzw. Lindau als 
leistungsfähige Ost-West-Verbindung 

 B 33 / B 294 / B 462 / B 27: Ausbau der Querspange Kinzigtal – Schwarzwald – 
Zollernalb als leistungsfähige Straßenverkehrsverbindung der Verkehrsräume 
Straßburg/Elsass – Mittlerer Oberrhein – Zollernalb –  Stuttgart 

 B 33: Ausbau zwischen Allensbach und Konstanz zu einem vierspurigen 
Anschluss an die A 81 

 Bau einer zweiten Rheinbrücke bei Karlsruhe (B 10/A 65) mit Anbindung an die B 
36 
 
 

Schienenwege 
 

 Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim mit zentraler Funktion des Hauptbahnhofs 
Mannheim für den Schienenpersonenfernverkehr und gleichzeitig Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der bestehenden Schienenstrecken im Korridor Frankfurt - 
Mannheim  

 Viergleisiger Neu- und Ausbau Karlsruhe – Basel mit Rastatter Tunnel 

 Direkte Anbindung des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden an das überregionale 
Schienennetz 

 Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen – Ulm 

 Durchgehender Ausbau der Gäubahn Stuttgart – Singen auf zwei Gleise 

 Elektrifizierung der Südbahn Ulm – Friedrichshafen – Lindau  

 Ausbau der Strecke Mannheim – Heidelberg und des Knotens Mannheim 

 Umsetzung der Maßnahmen der 2. Baustufe der Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Paris – Ostfrankreich – Südwestdeutschland über Saarbrücken –  Mannheim 
(Nordast) und Straßburg – Karlsruhe (Südast) sowie weitere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Geschwindigkeit 
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Wasserstraßen 
 

 Sanierung und Verlängerung der Neckar-Schleusen für 135-Meter-Schiffe 
 
 
Luftverkehr 
 

 Es soll keinen Ausschluss einer Diskussion zur zweiten Start- und Landebahn 
des Landesflughafens Stuttgart geben. 

 

2. Forderungen der Wirtschaft im IHK-Bezirk Reutlingen 
 
2.1 Kurzprofil der Region Neckar-Alb 
 
Die Region Neckar-Alb  ist geprägt von einer gesunden mittelständischen Wirtschaftsstruktur. 
Die Exportquote der ansässigen rund 40.000 Unternehmen ist von rund 40% im Jahr 2004 auf 
rund 47% im Jahr 2014 gestiegen und zeigt die starke internationale Ausrichtung der Region 
und deren Abhängigkeit von einem reibungslosen Warenaustausch über die Grenzen hinweg. 
Eine namhafte Zahl von Unternehmen der Region befindet sich in ausländischem Eigentum. 
Umgekehrt besitzen zahlreiche Unternehmen produzierende Töchter oder 
Vertriebsniederlassungen im Ausland, mit denen enge Personal- und Produkt- Beziehungen 
über die Landesgrenzen hinweg gepflegt werden, die in den Exportquoten nicht bzw. nur 
ungenügend wiedergegeben werden. 
 
In einer durch Arbeitsteilung und Globalisierung geprägten Wirtschaft ist Mobilität ein 
Schlüsselfaktor für das Bestehen unserer Unternehmungen am Markt. Infolgedessen ist die 
Qualität der Verkehrsinfrastruktur einer Region ein Schlüsselfaktor im internationalen 
Standortwettbewerb. Die Schaffung und Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen 
Verkehrsinfrastruktur muss somit ein vorrangiges Ziel innerhalb jeder Region sein. Die 
momentane Verkehrsabwicklung und Verkehrsinfrastruktur bleiben in unserer Region aber 
hinter den wirtschaftlichen Notwendigkeiten zurück, behindern die wirtschaftliche Entwicklung in 
Teilgebieten unseres Kammerbezirkes sogar. 
 
Die Region Neckar-Alb hat traditionsbedingt strukturell eine besondere Bedeutung als 
Durchgangsraum. Dies hängt vor allem mit der geographischen Lage des Albtraufs zusammen: 
die Verkehrsströme von Westen nach Osten verlaufen von Alters her und auch heute noch ein 
Stück weit entlang der Albbarriere (A 81, B 27). Die Infrastruktur der Region Neckar-Alb hängt 
aber auch untrennbar mit der der benachbarten Region Stuttgart zusammen. Eine direkte 
Verbindung zu Stuttgart schafft die Bundesstraße B 27. Im Westen der Region führt die 
Autobahn A 81 Stuttgart-Singen vorbei. Die wichtigste Schienenverbindung ist die Strecke 
Albstadt-Tübingen-Reutlingen-Stuttgart. Die Region wird von den Bundesautobahnen und auch 
von den Schienenfernverkehrsachsen nur am Rande berührt. Beide können damit derzeit also 
keinen nachhaltigen Beitrag zur inneren Erschließung der Region Neckar-Alb leisten. 
 
In der Region Neckar-Alb sind derzeit rund 40.000 Betriebe als Mitglieder der IHK Reutlingen 
registriert. Fast die Hälfte dieser Unternehmen sind im Oberzentrum Reutlingen/Tübingen sowie 
in den Mittelzentren Balingen, Albstadt und in Rottenburg ansässig. Betrachtet man die 
Verteilung der Unternehmen entlang der Hauptverkehrsachsen, so ergibt sich ein sehr 
unausgewogenes Bild. In kurzen Worten: Weniger Unternehmen auf der Alb, viele entlang den 
Bundesstraßen 27 und 28. Zusammen mit der B 28 ist die B 27 die einzige große, wenigstens 
teilweise vierstreifig ausgebaute Verkehrsachse, die das Oberzentrum Reutlingen/Tübingen mit 
dem Mittelzentrum Balingen und in der anderen Richtung mit der Region Stuttgart verbindet. 
Weitere wichtige Bundesstraßen, wie die B 463, die Albstadt an die B 27 anbindet, führen ihr 
Verkehre aus anderen wichtigen Räumen innerhalb unserer Region zu. Sie erfüllen somit die 
Funktion einer Lebensader für den Raum Neckar-Alb und stellt die Verbindung zu anderen 
wichtigen Wirtschaftsräumen her. 
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Von der Funktionstüchtigkeit dieser Lebensadern hängt einiges ab: 70 Prozent aller IHK-
Mitgliedsfirmen, die zudem zu den beschäftigungsstärksten in der Region zählen, müssen ihren 
gesamten Waren- und Lieferverkehr notgedrungen über die B 27 und die B 28 abwickeln. Hinzu 
kommen zahlreiche Freiberufler sowie die Beschäftigten von Handwerksbetrieben und einer 
Vielzahl öffentlicher Einrichtungen – wie z.B. in Tübingen als Universitätsstadt und 
Verwaltungszentrum – die in den Ortschaften entlang dieser Verkehrsachsen angesiedelt sind. 
Viele der in den betroffenen Betrieben der Region Neckar-Alb sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Personen sind als Pendler auf die Lebensadern B 27 und B 28 angewiesen. 
Tendenz: steigend - wie der Blick auf die Pendlerstatistiken zeigt. Ein Vergleich der 
Pendlerzahlen von 2006 und 2014 bringt erhebliche Zuwächse in der Zahl der 
Pendlerbewegungen (Ein- und Auspendler) in nahezu allen Kommunen zu Tage. Zuwächse von 
über 2000 Pendlern sind in Metzingen und Rottenburg zu verzeichnen. Spitzenreiter sind 
Tübingen (plus 6.400 Pendler) und Reutlingen (plus 8.500 Pendler). Aber auch verhältnismäßig 
kleine Kommunen können Spitzenzuwächse auf sich verbuchen, z.B. Dettingen/Erms (plus 24 
%), Rosenfeld und Neustetten (beide plus 27%). 
 
Die enge wirtschaftliche Verflechtung der Region Neckar-Alb mit der Region Stuttgart wird 
durch das Pendlerverhalten der Arbeitnehmer klar ersichtlich. Summarisch lässt sich sagen, 
dass nahezu jede Kommune in der Region gegenüber der Region Stuttgart eine negative 
Pendlerbilanz aufweist (mehr Arbeitnehmer fahren von hier in die Region Stuttgart als 
Arbeitnehmer von dort in die Region Neckar-Alb fahren). Die „Sogwirkung“ der Region Stuttgart 
wird generell betrachtet umso größer, je näher man der Region Stuttgart geographisch kommt – 
oder je leistungsfähiger eine Verbindung nach Stuttgart ist. 
 
Insgesamt gesehen pendelten im Jahr 2006 rund 31.000 Arbeitnehmer aus der Region Neckar-
Alb in die Region Stuttgart, wogegen ca. 12.000 Arbeitnehmer aus der Region Stuttgart in die 
Region Neckar-Alb zum Arbeiten kamen. Im Jahr 2014 fuhren 43.000 Menschen aus der 
Region zum Arbeiten in die Region Stuttgart, in umgekehrter Richtung waren 17.000 Pendler 
unterwegs. In Summe lässt sich sagen dass von 2006 auf 2014 mehr als 17000 Menschen 
zusätzlich zwischen den Regionen unterwegs waren, während sich an der Verkehrsinfrastruktur 
nichts Nennenswertes verändert hat. Grob gesprochen stieg die Anzahl der Pendler insgesamt 
pro Jahr um rund 2000 Personen. War in der Vergangenheit vor allem die Fahrt nach Stuttgart 
mit Staus verbunden, muss man in den letzten Jahren feststellen, dass nun auch die Fahrt von 
Stuttgart in die Region problematischer wird – ein Umstand der sich darauf zurückführen lässt, 
dass die Anzahl der Einpendler aus Stuttgart stark gestiegen ist (um 28 Prozent im betrachteten 
Zeitraum). 
 
Das Straßennetz des gemeinsamen Oberzentrums Reutlingen/Tübingen gehört zu den am 
stärksten durch tägliche Ein- und Auspendler in Anspruch genommenen Infrastrukturen in 
Baden-Württemberg überhaupt. An Hauptverkehrsachsen weist die Region Neckar-Alb ein 
kurzes Straßennetz auf. Mit 1.662 km an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen verfügt die 
Region über das dritt kürzeste Straßennetz aller baden-württembergischen Regionen. Setzt 
man die Länge des Straßennetzes in Relation zur Fläche der jeweiligen Region, findet sich die 
Region Neckar-Alb auf dem letzten Platz wieder. 
 
Bezogen auf die Belastung des regionalen Straßensystems steht die Region Neckar-Alb jedoch 
auf einem Spitzenplatz. Nach den Regionen um die Ballungsgebiete Stuttgart und Karlsruhe ist 
die Region Neckar-Alb inzwischen auf dem dritten Platz im Ranking der am meisten durch 
Verkehr belasteten Regionen. Ein Fakt, der umso beunruhigender wirkt, wenn man in Betracht 
zieht, dass die folgenden Regionen wie beispielweise die Region Südlicher Oberrhein oder die 
Region Mannheim als Durchgangregionen über stark befahrene Autobahnen verfügen. Auf 
diesen verzeichnet die Statistik starke Zunahmen der Verkehrsleistungen. Die Region Neckar-
Alb weist aber keine Autobahnen in nennenswertem Umfang auf.  Die Zuwächse im 
Verkehrsaufkommen werden also im Wesentlichen über die ohnehin schon stark 
beanspruchten Bundesstraßen B 27 und B 28 abgewickelt, was auch die automatischen 
Verkehrszählungen bestätigen. 
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Die Region Neckar-Alb wird bis auf ein 11 Kilometer langes Stück der A 81 an ihrem nord-
westlichen Rand intern ausschließlich durch Bundesstraßen erschlossen und nach außen 
angebunden. Die Bundesstraßen übernehmen die Hauptverkehrslast und sind in ihrem jetzigen 
Ausbaustand - in der Regel ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung - überlastet. Das 
Bundesstraßennetz muss deshalb leistungsfähig ausgebaut werden. Zahlreiche 
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen belasten die dort lebenden Einwohner in nahezu 
unzumutbarer Weise. Sie reduzieren vor allem die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes, 
vermindern die Erschließungs- und Anschlussqualität und gefährden damit letztendlich auch die 
wirtschaftliche Wettbewerbskraft der regionalen Wirtschaft. Die Binnenerschließung der Region 
Neckar-Alb und ihr Anschluss an das überregionale (und damit auch europäische) 
Fernstraßennetz sind seit langer Zeit immer noch nahezu unverändert - und zwar unverändert 
schlecht. Insbesondere wichtige Baumaßnahmen wie die B 27 oder der Bau der B 28 neu 
konnten, trotz nachhaltigem Einsatz der IHK Reutlingen, bisher noch nicht vollständig realisiert 
werden. Weitere wichtige Maßnahmen - wie der Ausbau der B 27 bei Balingen in Richtung 
Rottweil - sind im jetzigen Bundesverkehrswegeplan nur als Maßnahmen im weiteren Bedarf 
geführt, werden also vor Ende 2015 definitiv nicht in Bau gehen. 
 
2.2 Forderungen im Bereich Straßenbau 
 
Für die Leistungsfähigkeit unserer gesamten regionalen Wirtschaft – nicht nur unseres 
Transportgewerbes – ist eine schnelle, möglichst staufreie Verbindung der regionalen 
Verkehrsinfrastruktur zu allen übergeordneten Verkehrssystemen unabdingbar. Die IHK 
Reutlingen hat 2012 gemeinsam mit dem Regionalverband Neckar-Alb beim Institut für 
Verkehrswissenschaft in Köln eine Analyse der wichtigen regionalen Bundesstraßen 
durchführen lassen. Diese Analyse hat die Maßnahmen erstmalig unter dem Aspekt der 
Leistungsfähigkeit von Verkehrsnetzen miteinander in Verbindung gebracht. Auf Basis dieser 
Analyse stellt die IHK Reutlingen folgende Forderungen auf: 
 
B 27: 
Durchgehend vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen Tübingen und Rottweil 
Die noch verbleibenden zweistreifigen Streckenabschnitte der B 27 sind hochbelastet und 
stellen neben der täglichen Staugefahr auch einen erheblichen Unfallschwerpunkt auf dieser 
Strecke dar. Für den Durchgangsverkehr unzumutbar ist die derzeit existierende 
Straßenführung nebst Ampelregelung im Ortsbereich Tübingen. Auch hier kommt es täglich zu 
langen Staus. Zu bemerken ist, dass die Ortsumfahrung Tübingen (Schindhaubasistunnel) noch 
nicht planfestgestellt ist. Das Regierungspräsidium hat bereits 2006 mit den Arbeiten zur 
Planfeststellung begonnen. Die IHK Reutlingen hat den Planungsprozess durch die Übernahme 
der Kosten für eine Planerstelle im RP für die ersten zwei Jahre unterstützt.  
 
Die IHK Reutlingen fordert, dass nach erfolgter Planfeststellung zügig mit den Baumaßnahmen 
begonnen wird. In der „Untersuchung des volkswirtschaftlichen Schadens bei Nichtrealisierung 
des Schindhaubasistunnels in Tübingen“ vom Institut für technische Logistik an der Hochschule 
Reutlingen wird der Versuch unternommen, den volkwirtschaftlichen Schaden zu quantifizieren, 
der bei einer Nicht-Realisierung des Vorhabens entstehen würde. So hält die Studie für die 
vergangenen 35 Jahre bereits einen Schaden von 113 Millionen EUR fest. Wenn der Tunnel bis 
2033 nicht realisiert ist – und das ist nach aktueller Sachlage wohl der Fall – dann ist mit 
weiteren Schäden in Höhe von 110 Millionen EUR zu rechnen. Die Höhe dieser 
Schadwirkungen entspricht in etwa den Baukosten des Schindhaubasistunnels nach heutigen 
Berechnungen. 
 
Nachdem der Prozess der Bürgerbeteiligung in Tübingen nun abgeschlossen wurde und 
absehbar ist, dass mit den aktuellen Zuständen noch mindestens bis ins Jahr 2035 gerechnet 
werden muss, regt die IHK Reutlingen weitere Schritte zur Verkehrsbeschleunigung in Tübingen 
an. Über die bisher schon erzielte Beschleunigung durch die Optimierung der 
Ampelschaltungen hinaus sollte geprüft werden, ob durch den Bau von Fußgängerbrücken über 
die B 27 eine weitere Verbesserung erzielbar ist.  
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Der zwischen den beiden vierspurigen Abschnitten der B 27 verbleibende Ausbauabschnitt 
Bodelshausen bis Nehren entwickelte sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem 
Flaschenhals. Staus ab dem Ende der vierspurigen Abschnitte in beide Richtungen der B 27 
sind täglich zu den Stoßzeiten zu beobachten. Leistungsfähige Ausweichrouten für den 
Pendelverkehr sind an dieser Stelle nicht vorhanden. Das Regierungspräsidium ist mit der 
Planung einer neuen Streckenführung (die ursprüngliche Streckenführung konnte nach 
Einspruch des Bundesrechnungshofs nicht weiter verfolgt werden) sehr weit fortgeschritten. Die 
IHK Reutlingen fordert die Aufnahme dieses Bauabschnitts in den neuen 
Bundesverkehrswegeplan und setzt sich für seine zügige Realisierung ein. 
 
Nicht nur für das transportierende Gewerbe unabdingbar ist eine schnelle Verbindung zur A 81 
in südlicher Richtung bei Rottweil. Hier ist ebenfalls Vierstreifigkeit, mindestens jedoch 
Dreistreifigkeit mit wechselnder Überholmöglichkeit, die Kernforderung der regionalen 
Wirtschaft.  Wie wichtig den Unternehmen der betroffenen Ortschaften genau diese 
Baumaßnahme ist, zeigte schon eine IHK-Umfrage vom Februar 2007. Rund 140 Unternehmer 
forderten ausdrücklich die Ertüchtigung der B 27 auf diesem Streckenabschnitt. Auch in der 
Aktion „Aufschreiben was stresst“ von 2012 wurde dieser Abschnitt der B 27 von zahlreichen 
Teilnehmern als problembehaftet geschildert. Die IHK Reutlingen setzt sich daher nachhaltig für 
den Ausbau gerade auch dieses Teilstücks der B 27 ein. 
 
B 27: Durchgehender sechsstreifiger Ausbau der B 27 zwischen Aichtalviadukt und 
Echterdinger Ei ab Einmündung B 312 
Obwohl außerhalb der Grenzen unserer Region gelegen, hat dieser Abschnitt der B 27 doch 
unmittelbare Auswirkungen auf die Verkehrssituation in der Region Neckar-Alb. Der täglich 
Stau, teilweise weit über das Aichtalviadukt hinaus, ist für alle Verkehrsteilnehmer in Richtung 
Stuttgart und für alle Geschäftsreisenden mit Ziel Flughafen Stuttgart nicht nur während der 
Stoßzeiten eine ernsthafte Belastung. 
 
B 464 / B 312 / B 313 / Scheibengipfeltunnel / OU Reutlingen 
Die Verkehrsfreigabe des sich derzeit im Bau befindlichen Scheibengipfeltunnels ist für 2017 
geplant. Diese Maßnahme ist in engem Zusammenhang mit der Ortsumfahrung Pfullingen (B 
312) und der Ortsumfahrung Reutlingen (Dietwegtrasse, B 464) zu sehen, dies ergibt das 
Gutachten aus dem Jahr 2012. Die IHK Reutlingen spricht sich für die Realisierung einer 
zukunftssicheren, leistungsfähigen Ortsumfahrung Reutlingens aus, die erst durch den Bau der 
Dietwegtrasse voll leistungsfähig wird. 
 
Der hochbelastete Albaufstieg kann durch die Verlängerung der B 312 bei Lichtenstein stark 
entlastet werden. Vor allem die starke Nutzung dieses Albaufstiegs durch den 
Schwerlastverkehr macht einen Ausbau dringend notwendig. Die Bürgerschaft hat sich 
inzwischen auf eine Wunschtrasse geeinigt, die auch von der IHK Reutlingen favorisiert wird. 
Die IHK setzt sich für die Verlegung des Albaufstiegs bei Lichtenstein ein. 
 
B 28 / B 28 a /B 465 / L 370 
Als einzige West-Ost-Achse erschließt die B 28 die Räume Rottenburg/Tübingen/Reutlingen/ 
Bad Urach und - zusammen mit der B 465 - Münsingen. Sie verbindet die Region in westlicher 
Richtung mit dem Raum Herrenberg/Nagold - vor allem aber mit der A 81 - und in östlicher 
Richtung mit dem Raum Ulm (B 28) bzw. mit Ehingen (B 465) - und natürlich mit der A 8. Bis 
auf kurze Teilabschnitte zwischen Tübingen und Reutlingen und Reutlingen Richtung 
Metzingen ist diese wesentliche Erschließungsachse der Region ausschließlich zweistreifig.  
 
Die IHK Reutlingen fordert daher den mindestens dreistreifigen Ausbau mit wechselnder 
Überholmöglichkeit, längerfristig den vierstreifigen Ausbau der B 28 zwischen Tübingen und der 
Autobahnauffahrt Herrenberg und mindestens den dreistreifigen Ausbau mit wechselnder 
Überholmöglichkeit, längerfristig den vierstreifigen Ausbau der B 28 a / L 370 zwischen 
Tübingen und der Autobahnauffahrt Rottenburg. Diese Hauptverbindungen des Raumes 
Tübingen zur A 81 sind ebenfalls stark belastet. 
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Die Ortsumfahrung Unterjesingens auf der B 28 wird vom BMVI derzeit geprüft. Auch diese 
Maßnahme wird von der IHK in besonderem Maße unterstützt. 
  
Weiterhin setzt sich die IHK Reutlingen für die Entschärfung und den Ausbau des Albaufstiegs 
der B 28 bei Bad Urach ein. Diese Strecke, stark vom Schwerlastverkehr in Richtung 
Münsingen genutzt, kämpft schon lange mit Kapazitätsproblemen. 
 
B 32 
Die IHK Reutlingen fordert einen mindestens dreistreifigen Ausbau mit wechselnder 
Überholmöglichkeit und längerfristig den vierstreifigen Ausbau der B 32 zwischen Hechingen 
und Burladingen. Insbesondere wird die Realisierung der Ortsumfahrungen Jungingen und 
Burladingen unterstützt. Die B 32 stellt die wichtigste Verbindung des Raumes Burladingen mit 
Hechingen dar und somit die am meisten in Anspruch genommene Anbindung an die B 27.  
 
B 463 
Die IHK Reutlingen fordert einen mindestens dreistreifigen Ausbau mit wechselnder 
Überholmöglichkeit und längerfristig den vierstreifigen Ausbau der B 463 zwischen Balingen – 
Albstadt – Winterlingen. Insbesondere die Realisierung der Ortsumfahrung Lautlingen wird 
unterstützt. Auch hier, wie für die B 32, lässt sich feststellen, dass diese Strecke im betroffenen 
Raum die wichtigste Verbindung in Richtung B 27 ist. Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung 
Albstadt gibt es keine ähnlich leistungsstarke Route. Auch hier lässt sich ein hoher 
Schwerverkehrsanteil feststellen. 
 
Die IHK Reutlingen fordert einen mindestens dreistreifigen Ausbau mit wechselnder 
Überholmöglichkeit der B 463 zwischen Abfahrt B 27 – Haigerloch – A 81. Ebenfalls stark durch 
den Schwerverkehr belastet, stellt diese Route eine wichtige Verbindung zur A 81 her. 
Insbesondere durch die teilweise unübersichtlichen Kurvenstrecken und den hohen 
Schwerverkehrsanteil stellt die Strecke ein hohes Unfallrisiko dar. 
 
Landesstraßen 
Die IHK Reutlingen erkennt die Bemühungen des Landes um den Erhalt der Landesstraßen an. 
Das im März 2015 veröffentlichte Sanierungsprogramm des Landes wird unterstützt. 
 
Kommunaler Straßenbau 
Die IHK Reutlingen fordert in diesem einen schnellen Entscheid auf Bundesebene über eine 
Fortführung des GVFG für den Straßenbau – oder ein Nachfolgeprogramm.  
 
2.3  Forderungen im Bereich Schienenverkehr 
 
Personenverkehr 
Die Deutsche Bahn AG (DB) hat sich durch die Einstellung des Interregioverkehrs, trotz 
teilweiser Schaffung von Ersatzverkehren für Teile der betroffenen Linien, im Fernverkehr aus 
der Fläche zurückgezogen. Die DB aber auch alle Regionalbahnen verzeichnen über die Jahre 
hinweg einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. 
 
Die Region Neckar-Alb ist derzeit nur mit dem IC-Halt in Tübingen an das Fernverkehrsnetz der 
DB angeschlossen. Reisende müssen in Stuttgart, Plochingen, Horb, Herrenberg oder Ulm 
umsteigen, um Anschluss an Fernverkehrszüge zu finden. Der Flughafen Stuttgart ist für 
Reisende in der Region per Bahn nicht direkt erreichbar. Um per Bahn zum Flughafen zu 
gelangen, muss der Reisende den Umweg über das Neckartal (Metzingen – Plochingen – 
Esslingen – Stuttgart) wählen und im Hauptbahnhof Stuttgart in die S-Bahn umsteigen – ein 
Umstand, der vor allem von Geschäftsreisenden stark kritisiert wird. 
 
Regionalstadtbahn Neckar-Alb 
Regionalstadtbahn Neckar-Alb Die IHK Reutlingen begrüßt den Ausbau des Öffentlichen 
Personennahverkehrs auf der Schiene in unserer Region in vollem Umfang.  
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Die Realisierung der Regionalstadtbahn Neckar-Alb wird befürwortet.  
Die Erfahrung zeigt, dass erst die Verknüpfung der bestehenden Bahnstrecken mit 
Neubaustrecken in die Innenstädte den erhofften Umstieg der Menschen auf den ÖPNV 
begünstigt. Im Zuge der zukünftig sicher noch schneller voranschreitenden Vernetzung der 
Ballungsräume Reutlingen, Tübingen und Stuttgart, vor allem aber auch hinsichtlich der 
weiteren Entwicklung des Zollernalbkreises steht die IHK Reutlingen diesem Vorhaben positiv 
gegenüber. 
 
Ausdrücklich gut geheißen wird die Aufteilung des Projektes in Teilnetze. Die Priorisierung der 
Elektrifizierung wichtiger Bestandsstrecken wird unterstützt.  
 
Die IHK Reutlingen weist darauf hin, dass die Anbindungsqualität des Zollernalbkreises im Zuge 
der Realisierung des Teilnetzes 1 nur mittelbar gegeben ist.  
 
Filderbahnhof, Neubaustrecke Stuttgart – Ulm 
Als weiterhin kritisch wird die Anbindung an den Flughafen über die nur eingleisig konzipierte 
Kleine Wendlinger Kurve empfunden. Die Bedienung Metzingens aus Richtung Stuttgart wird 
als verbesserungswürdig angesehen. 
 
Güterverkehr 
Der Rückzug der DB aus der Fläche ist beim Güterverkehr ebenso wie beim Personenverkehr 
festzustellen. Momentan kann die Hohenzollerische Landesbahn diesen Rückzug mit ihrem 
Angebot noch großteils kompensieren. Langfristig sehen wir beim Güterverkehr jedoch 
ernsthafte Probleme bei der Versorgung der Region mit einem leistungsfähigen Angebot, vor 
allem hinsichtlich der Abwicklung von Gütertransporten innerhalb Deutschlands und Europas. 
 
Kombinierte Verkehrsterminals 
Die IHK Reutlingen hat gemeinsam mit den IHKs Region Stuttgart, Schwarzwald-Baar-Heuberg, 
und Nordschwarzwald die Forderung nach einem Kombinierten Verkehrsterminal (KVT) im 
Süden Stuttgarts erhoben. Nach langen Verhandlungen scheint nun ein KVT am Standort 
Eutingen im Gäu möglich. Die IHK Reutlingen begrüßt diese Entwicklung. Auch die Stadt 
Reutlingen lässt derzeit die Chancen auf eine Realisierung eines KVTs am Standort Reutlingen 
prüfen. Die IHK Reutlingen unterstützt die Untersuchungen der Stadt und spricht sich für eine 
Realisierung dieses KVTs aus, sofern das derzeit in Arbeit befindliche Gutachten der 
Hochschule Reutlingen aus städtebaulicher Sicht (Lärmschutz, Standortgunst, etc.) oder 
wirtschaftlicher Sicht keine Vorbehalte erbringt. 
 
naldo 
Mit der Gründung des Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo) im Jahr 2002 
haben sich die vier Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und der Zollernalbkreis 
sowie insgesamt 45 Verkehrsunternehmer, davon neben der Deutschen Bundesbahn und der 
Hohenzollerischen Landesbahn alle regionale Busunternehmen, gemeinsam entschlossen, sich 
nachhaltig für den ÖPNV einzusetzen. Während die unternehmerische und 
betriebswirtschaftliche Verantwortung für die Verkehre nach wie vor bei den Unternehmen liegt, 
die die Fahrleistung erbringen, wurde durch die Gründung des Verbundes insbesondere eine 
gemeinsame Organisations-, Abrechnungs-, Kommunikations- und Tarifplattform geschaffen. 
Über die nun nach außen hin einheitliche Kommunikation und fahrgastgerechten 
Dienstleistungen wurde "naldo" als Marke im Verbundgebiet etabliert. Dass dies funktioniert 
zeigt die stetig steigende Zahl der beförderten Personen. In 2001, dem Jahr vor 
Verbundgründung, gab es verbundweit 54,4 Mio. Fahrgäste. Zwischen 2001 und 2013 stieg die 
Fahrgastzahl auf 75,1 Mio. Fahrgäste was einem Zuwachs von 38 Prozent entspricht. 
 
 
Hohenzollerische Landesbahn AG 
Eine ähnliche beeindruckende Erfolgsgeschichte kann die Hohenzollerische Landesbahn 
vorweisen. Zu rund 72 Prozent befindet sich die größte der regionalen Eisenbahnen im 
Landesbesitz, jeweils rund 14 Prozent halten die Landkreise Zollernalb und Sigmaringen. 
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Ein Stück weit gelang es der Hohenzollerischen Landesbahn AG den Rückzug der DB aus der 
Region zu kompensieren. Der Umsatz im Bereich Güterverkehr konnte bis in das Jahr 2014 
gesteigert werden. Hauptbestätigungsfeld ist und bleibt jedoch der Personenverkehr: Im Jahr 
2013 nutzten rund 13,1 Millionen Fahrgäste die Züge und Busse der Hohenzollerischen 
Landesbahn AG, im Jahr 2005 waren es noch 10,35 Millionen Fahrgäste. Dies entspricht einer 
Steigerung von 26 Prozent bezogen auf das Jahr 2005 und annähernd einer Verdoppelung 
gegenüber 2002. 
 

 
2.4  Forderungen für den Bereich Flugverkehr 
 
Auch die letzte im März 2015 in unserem Hause durchgeführte Umfrage bezüglich des 
Flughafens Stuttgart zeigt, dass das Flugzeug als Verkehrsmittel bei Dienstreisen für 
Geschäftsreisende aus der Region weiterhin eine wichtige Rolle spielt. 
 
Die Zufriedenheit mit der Infrastruktur des Flughafens, seines Flugangebots, seiner 
Einrichtungen, seines Parkplatzangebotes und seiner Geschäfte ist nach wie vor im 
Wesentlichen gut bis sehr gut. Zentrales Anliegen für die Wirtschaft der Region ist und bleibt die 
Verbesserung der verkehrlichen Anbindung zum Flughafen Stuttgart, sowohl auf der Straße 
(Entschärfung des Nadelöhres B 27 in Richtung Stuttgart vom Aichtal an) als auch per Bahn 
durch die Schaffung des Filderbahnhofes. Diese Forderungen erscheinen vor dem vermuteten 
Anwachsen der Geschäftsreisen und damit auch der Verkehrsströme als absolut vordringlich. 
 
 
2.5 Regionale Umweltzonen und Tempolimits 
 
Schon in Punkt 4 wurde die Haltung der baden-württembergischen IHKs gegenüber 
Umweltzonen und Tempolimits – vor allem auf Ortsdurchfahrten – zum Ausdruck gebracht. Die 
Wirksamkeit der Umweltzonen in Reutlingen und Tübingen ist weiterhin umstritten. Die 
Befürchtung, dass durch ihre Umsetzung weiträumige Umgehungsverkehre entstehen, scheint 
begründet. Im März 2015 haben sich die Bürgermeister der Gemeinden Kusterdingen, 
Kirchentellinsfurt, Gomaringen, Nehren und Mössingen kritisch zu den Verkehren geäußert, die 
ihrer Meinung nach nun durch ihre Kommunen auf die B 27 geleitet werden. Die 
Ausweichverkehre durch die Kommunen auf den Härten durch den Dauerstau auf der B 27 sind 
schon seit Jahren Anlass zur Kritik. 
 
Tempolimits wie sie kürzlich beispielsweise in Lichtenstein durchgesetzt wurden, sind 
verständlich. Anwohner wünschen sich eine Entlastung von den seit Jahren unverändert 
starken Beeinträchtigungen durch den Durchgangsverkehr. Die Erfahrungen mit den 
Tempolimits zeigen jedoch derzeit eher Ernüchterndes. Die Betreiber von Linienbussen klagen 
beispielsweise über immense Zeitverzögerungen und sehen die einzig praktikable Lösung in 
einer Ausdünnung der Halte in den jeweiligen Ortschaften, wie z.B. die HZL in ihrer 
Pressemeldung vom März 2015. 
 
Die IHK Reutlingen plädiert für eine Umsetzung mit Augenmaß. Solange z.B. durch 
Ortsumfahrungen wie durch den Scheibengipfeltunnel in Reutlingen keine Ausweichrouten 
existieren, wird alleine durch die Schaffung einer Umweltzone keine Reduzierung des Verkehrs 
erzielt werden können. Das Warten auf Umgehungsstraßen (wie in Reutlingen mit dem 
Scheibengipfeltunnel) ist in einigen Fällen von absehbarer Dauer. Die Klärung von negativen 
Folgen wie die Belastung von Verbindungen im Linienverkehr sollte dringend vor Umsetzung 
einer solchen Maßnahme mit  allen Betroffenen geklärt werden. 
 
3. Finanzierung sichern 
 
Die Wirtschaft erwartet von der Politik, dass sie die dargestellten Notwendigkeiten anerkennt 
und entsprechend handelt, d.h. sich aktiv darum bemüht, die Voraussetzungen für einen 
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bedarfsgerechten Infrastrukturausbau in der Region zu schaffen. Dazu gehört in erster Linie die 
Sicherung der finanziellen Voraussetzungen. Wie bereits oben dargestellt, schöpft der Staat im 
Verkehrsbereich mehr Mittel ab, als er in diesen reinvestiert. Die Verwendung dieser Mittel für 
andere Zwecke kann auf Dauer nicht hingenommen werden. Hier muss die Politik 
gegensteuern. Die Vernachlässigung von Investitionen in Produktionsmittel führt beim Staat 
zum selben Ergebnis wie beim einzelnen Unternehmen: Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, 
vielleicht sogar Ausscheiden aus dem Wettbewerb. Wachstum der Wirtschaft, Wohlstand, 
Sicherung von und Schaffung neuer Arbeitsplätze sind nur darstellbar, wenn die 
Produktionsbedingungen für die Unternehmen rasch und nachhaltig verbessert werden. 
 


